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Wir hören Bern

Eidgenossen! Die Bundesversammlung beschloß, energisch man müsse

Sich gegen die überhandnehmenden Vollmachtenbeschlüsse

Mit Reden und Händen und Füfjen im Namen der Freiheit wehren,

Um zur reinen ursprünglichen Demokratie zurückzukehren

Und um die verfassungsmäßige Ordnung zurückzuerlangen,

Die seit den Staatsschutzgesetzen gewissermaßen untergegangen.

Eidgenossen! Energisch beschloß die Yolhnachfenkommission des Ständerates,

Das Staafsschufzgesetz sei kein hundertprozentiger Schutz des Staates,

Es sei im Hinblick zum Beispiel auf einen Nicoischen Marsch

Auf Bem zu lässig um nicht zu sagen zu larsch,

Man darf es also ergänzen, man soll es verstärken, man muß es

Verschärfen auf Grund eines neuen Vollmachtenbeschlusses!
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